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Patienten in verschiedene Pflegestufen 
ein, denen bestimmte Minutenwerte 
zugeordnet sind. Hinzu kommen soge-
nannte Grund- und Fallwerte, woraus 
sich in Summe eine Zeitvorgabe je 
Patient ergibt. Zusammengenommen zei-
gen die Ergebnisse den Pflegepersonal-
bedarf eines Hauses an.  Ersten Schätzun-
gen zufolge führt die Neuerung zu einem 
zusätzlichen Zeitbedarf von mehr als 8 
Prozent je Patient. Die Regelung soll die 
Personaluntergrenzen ersetzen, die 
gesetzlich für bestimmte Stationen in den 
Kliniken festgelegt wurden, aber  nur das 

Minimum definieren und  in der Praxis 
immer wieder unterlaufen werden.

Den von Lauterbach vorgelegten Eck-
punkten zufolge  tritt im Januar kommen-
den Jahres in einer repräsentativen Aus-
wahl von Krankenhäusern zunächst eine 
mindestens dreimonatige Pilotphase  in 
Kraft. Anfang 2024 wird die Regelung 
dann für alle bettenführenden Stationen 
verpflichtend, es sei denn, dort gelten 
bereits vertragliche Vereinbarungen zur 
Entlastung des Personals, etwa über einen 
Tarifvertrag. Wenn die Krankenhäuser 
die ermittelten Personalschlüssel nicht 

erfüllen können, hat das für sie zunächst 
keine Folgen. Erst einmal werde  die Per-
sonalsituation in den Kliniken „sichtbar 
gemacht“, heißt es in Lauterbachs Vor-
schlägen, für die  „zeitnah“ eine gesetzli-
che Grundlage geschaffen werden soll. 

Erst vom Jahr 2025 an müssen die Kran-
kenhäuser die Personalvorgaben  zu einem 
bestimmten Grad umsetzen. Dieser wird 
nach und nach erhöht, soll sich aber an 
„realisierbaren Werten“ orientieren und 
die Lage auf dem Arbeitsmarkt für Pflege-
kräfte berücksichtigen. Wenn eine Klinik 
die Ziele trotz eines Plans zum Personal-
aufbau dauerhaft nicht erreicht, sind nicht 
genauer beschriebene Sanktionen vorge-
sehen. Auffällig ist, dass  in den Eckpunk-
ten nichts von einem Ausgleich  etwa in 
Form von freien Tagen für die Pflegekräfte 
steht, wenn die Personalschlüssel nicht 
eingehalten werden. Am „Tag der Pflege“ 
hatte Lauterbach bei einer Veranstaltung 
seines Hauses noch gesagt, ein Knack-
punkt bei den neuen Personalvorgaben  sei 
die Frage, welche Konsequenzen es hat, 
wenn die Pflegekräfte überlastet sind. 
Dann müsse es eine Entlastung geben.

Für eine solche Lösung kämpfen Mit-
arbeiter der sechs Unikliniken in Nord-
rhein-Westfalen inzwischen seit rund zehn 
Wochen. Am Donnerstag rief  Verdi sie 
abermals zu Kundgebungen und Protesten 
auf, dieses Mal in Essen. Das Ziel ist ein 
„Tarifvertrag Entlastung“, in dem genau 
festgeschrieben wird, wie viele Beschäftig-
te für die Patientenversorgung gebraucht 
werden. Sind Schichten unterbesetzt, soll 
es einen Anspruch auf freie Tage geben. 
Als Vorbild dienen die Berliner Charité 
und der Klinikkonzern Vivantes, wo Verdi 
bereits ähnliche Tarifverträge ausgehan-
delt hat. Die Unikliniken haben bis zu sie-
ben zusätzliche freie Tage im Jahr für Pfle-
gekräfte am Bett und die Beschäftigten in 
patientennahen Bereichen angeboten, 
Verdi ist das jedoch  zu pauschal. Der Ärzt-
liche Direktor der Uniklinik Essen, Jochen  
Werner,  warnte am Donnerstag, der durch 
coronabedingte Ausfälle zusätzlich ver-
schärfte Personalmangel und der andau-
ernde Streik führten mitunter  zu „akut 
bedrohlichen Situationen“.

M ehr Personal: Das ist es, 
was sich  viele Krankenpfle-
gekräfte in Deutschland am 
meisten wünschen  – damit 

sie ausreichend Zeit für ihre Patienten 
haben, an ihren freien Tagen nicht stän-
dig einspringen müssen und ihre  Über-
stunden auch mal abbauen können. Doch 
trotz aller Versprechen aus der Politik 
und obwohl die Krankenpflege in der 
Corona-Pandemie viel Aufmerksamkeit 
bekam, ist bislang wenig passiert. 

Das soll sich nun ändern. Bundesge-
sundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) 
kündigte am Donnerstag in Berlin   neue 
Personalvorgaben für die Klinken an. Die-
se sollen ein Instrument zur  Personalbe-
messung einzuführen, das sich stärker am 
tatsächlichen Bedarf orientiert und von 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft, 
dem Deutschen Pflegerat und der Dienst-
leistungsgewerkschaft Verdi  entwickelt 
wurde. Nach deren Willen hätte die neue 
Regelung schon 2021 wirksam werden sol-
len, jetzt soll sie in drei Stufen von 2023 bis 
2025 kommen. SPD, Grüne und FDP hat-
ten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, 
die Regelung „kurzfristig“ umzusetzen.

Die Hoffnung der Bundesregierung ist 
es, die Pflegekräfte durch die verbindli-
chen  Personalschlüssel zu entlasten und 
so den Beruf attraktiver zu machen. Wie 
viele Pflegekräfte benötigt werden, sol-
len diese dabei  anhand einheitlicher Kri-
terien selbst ermitteln. Dazu teilen sie  die 

Lauterbach   kündigt neue 
Personalvorgaben für die 
Kliniken an. Wie schnell 
verbessern sich die 
Arbeitsbedingungen?
Von Britta Beeger, 
Frankfurt, und Christian 
Geinitz, Berlin

Genug Pfleger am richtigen Ort

Alltag auf einer Intensivstation Foto dpa

gel. BERLIN. Wie hält es der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) mit der 
Tarifautonomie? Das war die Gret-
chenfrage, die einem Rechtsstreit über 
unterschiedliche tarifliche Nachtzu-
schläge beim Getränkekonzern Coca-
Cola sozialpolitische Brisanz verlieh. 

Am Donnerstag hat der EuGH sein 
Urteil verkündet: Tarifvertragliche 
Zuschläge für Nachtarbeit seien nicht 
nach EU-Recht  zu beurteilen. Die EU-
Arbeitszeitrichtlinie finde grundsätz-
lich keine Anwendung auf die Vergü-
tung der Arbeitnehmer. Vielmehr 
„unterliegt die Festsetzung des Lohn- 
und Gehaltsniveaus der Vertragsauto-
nomie der Sozialpartner auf nationaler 
Ebene und der Zuständigkeit der Mit-
gliedstaaten“, heißt es in dem Urteil 
aus Luxemburg. 

Vorgelegt hatte den Fall das Bundes-
arbeitsgericht. Das BAG wollte sich   
seine Rechtsauffassung bestätigen las-
sen, dass es nicht zulässig sei,  bei 
regelmäßiger Nachtarbeit  geringere 
Zuschläge zu zahlen als bei unregelmä-
ßiger Nachtarbeit. Vor deutschen 
Arbeitsgerichten laufen rund 6000 
Verfahren, in denen Beschäftigte 
höhere Nachtarbeitszuschläge fordern. 
Vor dem BAG selbst sind rund 400 
Revisionsverfahren anhängig, in 
denen es um die Höhe der Nacht-
arbeitszuschläge aus unterschiedlichen 
Tarifverträgen der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten geht. 

In dem Ausgangsfall hatten zwei 
Mitarbeiter von Coca-Cola geklagt, die 
regelmäßig Nachtarbeit leisteten. 
Dafür wurde nach Manteltarifvertrag 
zunächst ein Vergütungszuschlag von 
20 Prozent pro Stunde gezahlt, der 
dann später auf 25 Prozent pro Stunde 
erhöht wurde. Für unregelmäßige 
Nachtarbeit gab es zunächst einen 

Zuschlag von 40 und später von 50 Pro-
zent. Nach Ansicht der Kläger verstieß 
diese Differenzierung gegen den EU-
Gleichbehandlungsgrundsatz. Sie for-
derten Zuschläge in gleicher Höhe wie 
sie Beschäftigte erhalten, die unregel-
mäßig nachts arbeiten. Coca-Cola 
argumentierte, der höhere Zuschlag 
für unregelmäßige Nachtarbeit solle 
nicht nur die Erschwernis der Arbeit 
ausgleichen, sondern den Arbeitgeber 
auch davon abhalten,  spontan in Frei-
zeit und Sozialleben der Arbeitnehmer 
einzugreifen.

Der EuGH konnte die Frage des  
Gleichheitsverstoßes jedoch offenlas-
sen, weil der Streit nicht nach EU-
Recht zu beurteilen war. Zwar gebe es 
in der EU-Arbeitszeitrichtlinie 
Bestimmungen zur Nachtarbeit. Diese  
regelten „aber nicht das Entgelt der 
Arbeitnehmer für Nachtarbeit und 
erlegen den Mitgliedstaaten folglich in 
Bezug auf die in den Ausgangsverfah-
ren in Rede stehenden Sachverhalte 
keine spezifische Verpflichtung auf“, 
heißt es in dem Urteil. 

Angelika Kapeller vom Gewerk-
schaftlichen Centrum für Revision und 
Europäisches Recht, das die Verfahren 
vor dem Bundesarbeitsgericht führt, 
zeigte sich nicht überrascht von der 
Entscheidung des EuGH. Immerhin 
stehe nun fest, inwieweit die EU-
Arbeitszeitrichtlinie im nationalen 
Recht greife. „Das bringt Klarheit auch 
für die Tarifvertragsparteien.“ Die 
Arbeitgebervereinigung Nahrung und 
Genuss begrüßte das Urteil. Abzuwar-
ten bleibe, wie das BAG nun entschei-
de. „Der Streit um die Nachtzuschläge 
belastet die Arbeitgeber der Ernäh-
rungs- und Genussmittelindustrie seit 
Jahren mit Ungewissheit und auch 
finanziell.“ (C-257/21 und C-258/21)

  Streit über Nachtarbeit wird 
nicht nach EU-Recht  entschieden 
Nun ist wieder das Bundesarbeitsgericht am Zug

Erziehung im Ausland zählt 
EuGH rügt Verstoß gegen Recht auf Freizügigkeit

Das steckt drin im „Osterpaket“
Habecks Reform  befeuert die Energiewende – gleichzeitig holt er aber Kohlekraftwerke aus der Reserve

mas. BERLIN. Die größte öffent-
lich-rechtliche Stiftung in Deutsch-
land hat im vergangenen Jahr eine 
Rendite von 10,4 Prozent erwirt-
schaftet. Wer will, kann darin ein 
Vorbild für die Aktienrente sehen, 
die auf Drängen der  FDP in den 
Koalitionsvertrag aufgenommen 
wurde. Dort ist von 10 Milliarden 
Euro die Rede, die „in einem ersten 
Schritt“ aus Haushaltsmitteln 
zugunsten der gesetzlichen Renten-
versicherung angelegt werden sollen.  
Der  Fonds zur Finanzierung der 
kerntechnischen Entsorgung  (KEN-
FO) ist deutlich größer. Er verwaltet 
seit fünf Jahren Mittel, die die Betrei-
ber der Kernkraftwerke dem Bund 
überwiesen haben. Das waren zum 
Start  24,1 Milliarden  Euro. Ende 
2021 betrug das  Stiftungsvermögen  
25,5 Milliarden  Euro. Etwa die Hälf-
te steckt    in globalen Aktien und bör-
sennotierten  Immobiliengesellschaf-
ten (Reits). Auf Unternehmens- und 
Schwellenländeranleihen entfallen 
mehr als ein Drittel der Anlagen, ein 
Zehntel auf andere Staatsanleihen. 
Vergangenes Jahr betrug der Gewinn 
des Fonds 248 Millionen Euro. Seit 
seiner Gründung hat der Fonds 
schon etwa  2,4 Milliarden  für Entsor-
gungszwecke ausgezahlt. Wie die 
Vorstandsvorsitzende Anja Mikus  
hervorhob,  ist der KENFO ein  
Finanzinvestor, der nach seinem 
gesetzlichen Auftrag auf Renditeer-
zielung achtet.  Er habe keinen För-
derauftrag. Es handele sich um eine 
Verbrauchsstiftung, sagte sie. Das sei  
eine Herausforderung für die Liqui-
ditätssteuerung und unterscheide 
ihre  Arbeit von anderen Stiftungen 
und Staatsfonds. Der  Arbeitsauftrag 
des KENFO reicht bis zum Jahr 2100. 

Ein Staatsfonds 
mit  hoher Rendite
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